Umstellung auf die Doppik –  ein Erfahrungsbericht aus Karlsruhe

Die Stadt Karlsruhe hat 2007 als eine der ersten Kommunen im Land auf die Doppik umgestellt. Aktuell beraten wir über den dritten Doppelhaushalt nach neuem Recht - Zeit, für eine Zwischenbilanz aus Grüner Sicht.

Der Grundgedanke der Doppik ist vielversprechend und entspricht Grünen Zielen: Nachhaltiges Wirtschaften, Substanzerhalt und Generationengerechtigkeit. u.a. durch Berücksichtigung von Abschreibungen und Rückstellungen. Über die Festlegung und Darstellung inhaltlicher Ziele für die verschiedenen Teilhaushalte wird der Politik ein wichtiges zusätzliches Steuerungselement an die Hand gegeben. Soweit die Theorie. 

In der Praxis hatten und haben wir mit den ersten Doppik-Entwürfen ganz schön zu kämpfen. Zum einen fehlten in den ersten Jahren erwartungsgemäß sämtliche Vergleichszahlen aus den Vorjahren. Zum anderen gab es im Haushaltsentwurf aber auch kaum textliche Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsposten und Budgets, wie wir das von früheren Haushalten gewohnt waren. Ziele und Kennzahlen waren lückenhaft und unsystematische zusammen getragen - die meisten davon wenig aussagekräftig.

Nachdem wir über die Jahre hinweg Hunderte von Fragen an die Stadtkämmerei gerichtet haben und auch per Gemeinderatsantrag (siehe Musterantrag 1) mehr Transparenz in den Haushaltsentwürfen einforderten, bessert sich deren Informationsgehalt nun allmählich.

Das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen sollte als politisches Instrument bei der Doppik umfangreich genutzt werden. Das will aber gelernt sein und muss sich einspielen. Rechtzeitig vor der Umstellung auf die Doppik sollte eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung aussagekräftige Ziele und Kennzahlen für alle Teilhaushalte erarbeiten. Was in einer solchen Arbeitsgruppe nicht konsensfähig ist, kann später immer noch per Gemeinderatsantrag eingefordert werden. Wichtig ist es, dass die Umsetzung der Ziele anhand geeigneter Kennzahlen überprüft werden kann. In Karlsruhe hatten wir eine solche Arbeitsgruppe leider nicht, daher muss jetzt von Entwurf zu Entwurf und auch per Gemeinderatsantrag (siehe Musterantrag 2) immer noch sehr viel nachgebessert werden.

Noch ein ganz anderer Aspekt: Die Ergebnisse im Doppik-Haushalt sind deutlich schlechter, als wir das aus der Kameralistik gewöhnt sind. Damit werden die finanziellen Verhältnisse der Kommune realistischer wiedergegeben und Anreize zu mehr Nachhaltigkeit geschaffen, was aus Grüner Sicht zu begrüßen ist. Gleichzeitig erhöht sich natürlich auch der Konsolidierungsdruck, was für viele ohnehin schon finanzschwachen Kommunen eine zusätzliche Belastung darstellt. Gegenläufig wirkt aktuell, dass die Doppik-Kommunen durch die Gemeindeprüfanstalt dazu verpflichtet wurden, ihre Rückstellungen für die Altersversorgung wieder aufzulösen – dadurch wird das Ergebnis zwar scheinbar verbessert. Tatsächlich ist diese Regelung aber ein unsinniger Rückschritt hinsichtlich Haushalts-Transparenz und Nachhaltigkeit.

Fazit: Um von der Doppik wirklich zu profitieren, müssen Verwaltung und Politik lernen, die Dinge anders zu steuern, als sie das bisher gewohnt waren. Im Vordergrund sollte weniger stehen, wohin wie viel Geld fließt, sondern welche Ziele verfolgt und welcher Output bzw. welches Produkt mit welcher Qualität erwartet wird. Dieser Prozess steht auch bei uns in Karlsruhe noch ganz am Anfang. Dabei hängt vieles von der Innovationsfreude und Flexibilität der leitenden VerwaltungsmitarbeiterInnen ab. Vieles kann und muss aber auch die Politik auf den Weg bringen, indem sie die neuen Steuerungsmöglichkeiten konstruktiv nutzt und – wo nötig - auch beharrlich einfordert.

Musterantrag 1:

Transparente Darstellung des Haushaltes der Stadt Karlsruhe

Die Verwaltung legt ab dem kommenden Haushalt einen klaren, transparenten und nachvollziehbaren Haushaltsentwurf vor.
Der Haushaltsentwurf muss insbesondere enthalten: 

· das Ergebnis des vorletzten und den Ansatz des letzten Jahres vor der zu beratenden Haushaltsperiode (falls verfügbar auch das Ergebnis des letzten Jahres, z.B. Steuern) 

· in aussagekräftiges und hinreichend detailliertes Produktbuch

· aussagekräftige und hinreichend detaillierte strategische und operative Ziele, sowie Maßnahmen zur Zielerreichung

· Kennzahlen, die die Ansprüche der operativen Ziele abbilden

· Erläuterungen bzw. Aufgliederungen bei Sammelpositionen, vor allem bei den Positionen "Sonstige ordentliche Erträge", „Aufwendung für Sach- und Dienstleistung“, "Sonstige Aufwendungen" und "Transferaufwendungen"

· Erläuterungen zu größeren Schwankungen im Ansatz der Jahre bzw. im Vergleich zu den Vorjahren

· Erläuterungen, wenn Kontenumstellungen vorgenommen wurden: 
Welche außerordentlichen Schwankungen werden durch die Umstellung an der bisherigen und der neuen Haushaltsstelle verursacht?

Sachverhalt/Begründung:

Der dem Gemeinderat vorgelegte Haushaltsentwurf für die Jahre 2009 und 2010 weist gravierende Mängel auf. Beim Haushaltsentwurf 2007/2008 konnte man hier noch ein gewisses Verständnis aufbringen, da die Kämmerei damals durch die Umstellung auf die Doppik außergewöhnlich große Belastungen schultern musste. Dies kann bei dem jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf jedoch nicht mehr geltend gemacht werden. Den ehrenamtlich tätigen GemeinderätInnen muss ein Haushaltsentwurf vorgelegt werden, in dem ohne unnötig hohen Aufwand klar erkennbar ist, wofür und in welcher Höhe Geld eingenommen und ausgegeben werden soll. 

Musterantrag 2

Schulsozialarbeit

Antrag:

In den Haushaltsentwurf 2009/2010 wird für den Teilhaushalt 5000 „Soziales und Jugend“ der Bereich „Schulsozialarbeit“ Produktgruppe 3620 (allgemeine Förderung junger Menschen) mit folgendem Ziel etabliert:

Förderung der pädagogischen und sozialen Beratungsangebote für Schüler und Schülerinnen 

Daraus abgeleitet folgen für den THH 5000 die neuen Kennzahlen:

· Versorgungsdichte – Anzahl Schüler/innen je Schulsozialarbeiter, aufgeschlüsselt nach Grund-, Hauptschulen

· Anteil der Kosten für Schulsozialarbeit an den Gesamtkosten der Jugendhilfe

· Kosten der Schulsozialberatung je Schüler/in

· Anteil von Schulschwierigkeiten, Leistungsstörungen, Verhaltensstörungen auf-geschlüsselt nach Grund-, Hauptschulen. 

Sachverhalt/Begründung: 

Von Seiten der Stadt Karlsruhe und der Schulämter werden im Rahmen der Schulsozialarbeit eine Reihe von Beratungs- und Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler gemacht. Die unter dem Ziel „Förderung pädagogischer und sozialer Beratungsangebote für Schüler und Schülerinnen“ aufgeführten Kennzahlen sollen einerseits einen Überblick über Stand und Entwicklung in diesem Bereich geben. Außerdem soll – das ist die zweite Intention des Antrags – ein deutliches Gewicht auf die immer notwendigere pädagogische und soziale Beratung der Schülerinnen und Schüler gelegt werden.



